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8. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses 
gemäß Anlage 20 zu § 95b Abs. 1 GemO 

 

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat 

am _____________ den Jahresabschluss der Stadt Schwäbisch Hall für das Jahr 2018 mit 

folgenden Werten fest: 

 

  
€ 

1. Ergebnisrechnung 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 128.461.779,82 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 116.411.599,75 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 12.050.180,07 

1.4 Außerordentliche Erträge  8.565.018,83 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 3.715.518,33 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 4.849.500,50 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 16.899.680,57 

2. Finanzrechnung 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  127.521.154,59 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 108.137.610,99 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

19.383.543,60 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.031.935,86 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.525.844,86 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-8.493.909,00 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 10.889.643,60 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.500.000,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 44.954,17 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

1.455.054,83 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) 

12.344.680,43 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen 

-37.517.730,88 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 38.286.900,13 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -25.173.050,45 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

13.113.849,68 
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€ 

3. Bilanz 

3.1 Immaterielles Vermögen 129.944,36 

3.2 Sachvermögen 239.067.957,59 

3.3 Finanzvermögen 131.094.191,06 

3.4 Abgrenzungsposten 7.500.883,64 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 377.792.976,65 

3.7 Basiskapital 247.032.334,92 

3.8 Rücklagen 70.397.322,49 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 52.490.455,55 

3.11 Rückstellungen 324.752,58 

3.12 Verbindlichkeiten 3.517.390,28 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.030.720,83 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 377.792.976,65 
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Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO) 

Anmerkungen: *: Veränderung der ehemaligen Sonderrücklagen /  **: Korrekturen der Eröffnungsbilanz aufgrund GPA-Feststellungen 

Stufen der Ergebnisverwendung und des 

Haushaltsausgleichs 

Ergebnis des Haushaltsjahres 
Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses aus dem 
Rücklagen aus Überschüssen des 

Basiskapital 

Sonderergebnis 
Ordentliches 

Ergebnis 
Vorjahr 

Zweitvoran-

gegangenen 
Jahr 

Drittvoran-

gegangenen 
Jahr 

Ordentlichen 

Ergebnisses 
Sonderergebnisses 

€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände 4.849.500,50 12.050.180,07 0,00 0,00 0,00 35.031.990,85 18.472.715,44 247.962.906,30 

2 
Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem 
ordentlichen Ergebnis 

 0,00 0,00 0,00 0,00    

3 
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen 
Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

 12.050.180,07    47.082.170,92   

4 

Verrechnung eines Fehlbetraganteils des ordentlichen 

Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 
des Gesetzes zur Reform des 

Gemeindehaushaltsrechts 

 0,00      0,00 

5 

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen 

Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus 

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses * 

 0,00    7.064,37   

6 
Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen 
Ergebnisses durch einen Überschuss des 

Sonderergebnisses 

0,00 0,00       

7 
Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses 

zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  
4.849.500,50      23.322.215,94  

8 

Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses 

durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses 

0,00      0,00  

9 

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen 

Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

 0,00     0,00  

10 
Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des 
ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie 

aus Vorjahren in das Folgejahr 

 0,00 0,00 0,00     

11 
Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen 

Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital 
       0,00 

12 
Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses 

mit dem Basiskapital 
       0,00 

13 Vorläufige Endbestände         

14 
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das 

Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO ** 
     0,00 0,00 -930.571,40 

15 Endbestände      47.075.106,55 23.322.215,94 247.032.334,92 


